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Einwohnergemeindeversammlung vom Dienstag, 10. Dezember 2024 4/2024

Ort: Gemeindesaal, Gemeindezentrum

Zeit: 20.00 Uhr

Traktanden

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. September 2024
Antrag Gemeinderat: Genehmigung

2. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets, der Gebühren und Ersatz-
abgaben sowie der Steuern 2025 der Einwohnergemeinde

2.1 Vorstellung des Aufgaben- und Finanzplans 2025 – 2029
Kenntnisnahme

2.2 Präsentation des Budgets durch den Gemeinderat

2.3 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum Budget
Kenntnisnahme

2.4 Beratung u. Beschlussfassung über die Genehmigung der Gebühren und Ersatzabgaben 2025
Antrag Gemeinderat: Genehmigung

2.5 Beratung u. Beschlussfassung über die Genehmigung der Steuern 2025
Antrag Gemeinderat: Genehmigung

2.6 Beratung u. Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets 2025
Antrag Gemeinderat: Genehmigung

3. Feuerungsreglement
Antrag Gemeinderat: Genehmigung

4. Neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde und der Elektra Baselland
(EBL)
Antrag Gemeinderat: Genehmigung

5. Beitritt zum Trägerverein Naturpark Baselbiet
Antrag Gemeinderat: Ablehnung

6. Ersatzwahl eines Mitglieds ins Wahlbüro

7. Verschiedenes

Sämtliche Unterlagen zu dieser Einladung sind entweder bereits Bestandteil der
Einladungsbroschüre oder auf unserer Homepage einsehbar.

Bei Bedarf können die Detailunterlagen auch auf der Gemeindeverwaltung bezogen
werden.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind alle Teilnehmenden zu ei-
nem Steh-Apéro eingeladen.
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Erläuterungen, Kommentare und Anträge

1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. September 2024

Das Protokoll wurde den Abonnenten, dem Gemeinderat sowie der Rechnungs- und Geschäftsprü-
fungskommission zugestellt. Ausserdem kann es auf der Gemeindeverwaltung während den Schal-
terstunden eingesehen werden.

Das Protokoll kann gegen eine jährliche Gebühr von CHF 15.- abonniert werden. Die Gemeindever-
waltung erteilt gerne Auskunft.

Antrag: Der Gemeinderat beantragt das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom
18. September 2024 zu genehmigen.

2. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets, der Gebühren und Ersatzab-
gaben sowie der Steuern 2025 der Einwohnergemeinde

2.1 Erläuterung und Kenntnisnahme des Aufgaben- und Finanzplans 2025 – 2029
Der Aufgaben- und Finanzplan wird der Versammlung zur Kenntnis gebracht. Eine Abstimmung er-
folgt nicht. Sie finden im hinteren Teil dieser Broschüre eine Zusammenfassung „Fazit“. Der vollstän-
dige Aufgaben- und Finanzplan kann auf der Homepage der Gemeinde eingesehen, oder auf der Ge-
meindeverwaltung bezogen werden.

2.2 Präsentation des Budgets durch den Gemeinderat
Das Budget der Erfolgsrechnung weist ein Defizit von CHF 733’550 aus.

Die Nettoinvestitionen inkl. Spezialfinanzierungen betragen CHF 2'874’150.

2.3 Bericht der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum Budget
Der Bericht der RGPK zum Budget wird der Versammlung zur Kenntnis gebracht. Eine Abstimmung
erfolgt nicht. Den Bericht finden Sie im hinteren Teil dieser Broschüre.
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2.4 Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Gebühren und Ersatzabgaben

Feuerwehr-Ersatzabgabe 3,5 % der Staatssteuer

Wasser- / Abwassergebühren
Wasserzins (Bezug bis 1‘000 m3/Jahr) NEU: CHF 1.80 / m3

CHF 1.50 / m3

Wasserzins für das Gewerbe und die Landwirte, für den Verbrauch über 1'000 m3 NEU: CHF 1.30 / m3

CHF 1.20 / m3

Grundgebühr Wasserzähler klein (EFH) CHF 150.00
Grundgebühr Wasserzähler gross (MFH, Gewerbe) CHF 300.00
Zählermiete klein CHF 20.00
Zählermiete gross CHF 40.00
Abwassergebühr
 Abwassermengengebühr (ARA Klärkosten)
 Klärgebühr Regenwasser (abhängig aufgrund versiegelter Flächen)
 Unterhaltskosten Kanalisationsnetz (Schmutz-/Meteorwasser)

CHF 0.92 / m3

CHF 0.09 / m2

CHF 0.21 / m3

Löschbeitrag nicht angeschlossener Liegenschaften CHF 50.00
Anschlussgebühren Wasser 4.5 % des Brandlager-

wertes
Anschlussgebühren Abwasser 1.0 % des Brandlager-

wertes
zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer

Abfallentsorgung
Vignette 35L CHF 2.30
Container CHF 35.00

Hundegebühren
Hundegebühr 1. Hund CHF 80.00
Hundegebühr 2. Hund und weitere CHF 160.00
Zuchtgebühr (zuzüglich Gebühr pro Hund) CHF 200.00

Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des veränderten Wasserzinses sowie der an-
sonsten unveränderten Gebühren und Ersatzabgaben 2025.

2.5 Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Steuern 2025

Gemeindesteuerfuss natürliche Personen 56 % der Staatssteuer

Gemeindesteuerfuss für juristische Personen (Ertrags- und Kapitalsteuer) 55% der Staatssteuer

Skonto
Auf Steuerbeträge, die vor dem 31. Mai des Fälligkeitsjahrs bezahlt werden, im Ma-
ximum aber auf dem definitiven Steuerbetrag. Skonto gilt nur für ordentliche Steu-
ern, nicht für Sondersteuern.

1.5%

Verzugszins
Bis zur Fälligkeit nicht bezahlter Steuerbeträge,
bzw. 30 Tage nach Rechnungstellung, sofern bis zur Fälligkeit noch keine Steuer-
rechnung gestellt wurde.

6%

Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des unveränderten Gemeindesteuerfusses
von 56% für natürliche Personen und 55% für juristische Personen (die anderen Ansätze
bleiben ebenfalls unverändert).
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2.6 Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung des Budgets 2025
Das Budget der Erfolgsrechnung weist ein Defizit von CHF 733’550 aus. Die Nettoinvestitionen inkl.
Spezialfinanzierungen betragen CHF 2'874’150.

Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des auf den vorgängig genehmigten Gebüh-
ren, Ersatzabgaben und Steuern basierenden Budgets 2025 mit einem Defizit von
CHF 733'550 inkl. den Nettoinvestitionen.

3. Feuerungsreglement

 Aufgrund einer Änderung in der Verordnung über die Feuerungskontrolle der Gemeinden, mit wel-
cher die in der schweizerischen Luftreinhalte-Verordnung vorgegebene Kontrolle von Holzfeuerun-
gen in das kantonale Recht übernommen wurde, mussten die Gemeinden ihre bestehenden Öl- und
Gasfeuerungsreglemente überarbeiten. Das im März 2024 von der Versammlung genehmigte Reg-
lement wurde vom Regierungsrat jedoch nicht genehmigt und zur Überarbeitung retourniert.

Das Reglement wurde entsprechend angepasst und entspricht nun dem Musterreglement des Kan-
tons. Die Vorprüfungsstelle beim Kanton bestätigte dem Reglement in vorliegender Form Beschluss-
fähigkeit. Neu müssen bei Holz-Zentralheizungen mit einer Feuerungswärmeleistung bis 70 Kilowatt
(kW) alle vier Jahre die Emissionen von Kohlenmonoxid (CO) gemessen werden. Davon ausgenom-
men sind Holz-Einzelherde und Holz-Einzelraumfeuerungen. Darunter fallen Kochherde, Kachelöfen
und Cheminées. Bei diesen Feuerungen findet alle zwei Jahre eine visuelle Kontrolle statt.

Das Reglement kann auf unserer Homepage eingesehen werden.

Antrag: Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des neuen Feuerungsreglements.

4. Neuer Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz zwischen der Gemeinde und der Elektra Baselland
(EBL)

 Ausgangslage

Im Jahr 1989 haben alle 50 Gemeinden, welche von der Elektra Baselland (EBL) mit Strom versorgt
werden, einen gleichlautenden Konzessionsvertrag betreffend «Erstellung und Betrieb von Lei-
tungsnetzen für die Verteilung elektrischer Energie an die Verbraucher» unterschrieben. Die Gemein-
den Frenkendorf, Liestal und Pratteln haben diesen Vertrag im Jahr 2022 gekündigt, um den Ver-
tragsinhalt und die Konzessionsabgabe aus heutiger Sicht zu überprüfen. Die drei Gemeinden und
die EBL konnten sich bis Frühjahr 2024 auf einen neuen Vertrag einigen. Die restlichen EBL-Gemein-
den wurden Mitte 2024 über den neuen Vertragsentwurf umfassend orientiert.

Die Gemeindeversammlung soll den neuen Konzessionsvertrag genehmigen und dem Gemeinderat
die Kompetenzen zur Unterzeichnung des Vertrags sowie zur künftigen Festlegung der Konzessions-
abgabe erteilen. Die EBL ist bereit – entgegen den Kündigungsbestimmungen des alten Vertrags -
alle bis 20. Dezember 2024 unterschriebenen Verträge per 1. Januar 2025 in Kraft zu setzen.

Wichtigste Vertragsänderungen

Im Anhang ist eine Synopse mit dem Inhalt des heutigen (linke Spalte) und des neuen Vertrags
(rechte Spalte) zu finden.

In den 35 Jahren der bisherigen Vertragsdauer haben die rechtlichen Vorgaben auf Bundes- und Kan-
tonsebene geändert. Im neuen Vertrag wurden mögliche Widersprüche zur übergeordneten Gesetz-
gebung so weit als möglich verhindert oder es wurde verzichtet, übergeordnete Vorgaben zu wie-
derholen. Das hat u.a. dazu geführt, dass eigentlich sympathische bisherige Vertragsbestimmungen
weggelassen wurden, z.B. die Verpflichtung der EBL zu einer «sparsamen, umweltgerechten und ra-
tionellen Energie-versorgung» (Präambel) und den Bestimmungen betreffend Übernahme von Elekt-
rizität (Art. 7) oder der Tarifgestaltung (alter Art. 8).
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 Die zunehmende Elektrifizierung unserer Energieversorgung mit Photovoltaik-Anlagen, mit elektri-
schen Wärmepumpen, mit privaten und öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie für
dezentrale Stromspeicher werden einen grossen Einfluss auf den Unterhalt und Ausbau der Elektri-
zitätsverteilung in den Gemeinden haben. Damit der nötige Ausbau der Leitungen und ein koordinier-
ter Leitungsbau in den Gemeindestrassen sichergestellt werden kann, wurden die neuen Art. 4 «Be-
willigungen und Kosten-tragung», Art. 5 «Koordinationspflicht» und Art. 9 «Auskunftspflicht» ausge-
arbeitet.

U.a. für die direkte lokale Nutzung des Stroms aus grösseren PV-Anlagen wird es vermehrt soge-
nannte «Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch» oder lokale Elektrizitätsgemeinschaften geben.
Es wurden in den Art. 2 und 7 entsprechende Präzisierungen vorgenommen.

Die bisherigen Bestimmungen zur öffentlichen Strassenbeleuchtung wurden im neuen Vertrag weg-
gelassen. Das Thema Strassenbeleuchtung soll in einem separaten Vertrag der Gemeinden mit der
EBL geregelt werden.

Der neue Vertrag soll verbindlich vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2032 – also für acht Jahre –
gelten. Der Vertrag kann unter Einhaltung einer fünfjährigen Kündigungsfrist schriftlich auf Ende ei-
nes Jahres gekündigt werden, erstmals per 31. Dezember 2032.

Im Art. 6 des neuen Konzessionsvertrags wird die sogenannte Konzessionsabgabe geregelt. Damit
werden von der EBL den Gemeinden die Rechte abgegolten, welche ihr mit dem Vertrag eingeräumt
werden.

Dies betrifft in erster Linie das quasi alleinige Recht, die Strassen resp. die Allmend für die elektri-
schen Leitungsnetze nutzen zu können. Die Festlegung der Konzessionsabgabe erfolgt neu direkt
durch die Gemeinden und nicht wie bisher durch die EBL. Die Gemeinden werden ab Inkrafttreten des
neuen Vertrags deutlich höhere Konzessionsabgaben von der EBL erhalten. Die bisherigen Abgaben
an die Gemeinden war im schweizweiten Vergleich sehr tief und werden nun ins schweizerische Mit-
telfeld angehoben. Weitere Details zu den verschiedenen finanziellen Auswirkungen des neuen Ver-
trags sind im folgendem Abschnitt zusammengefasst.

Finanzielle Aspekte

Auf allen Stromrechnungen werden von den Elektrizitätswerken bei den Kunden die sogenannten
«Ab-gaben und Leistungen an das Gemeinwesen (KAL)» erhoben. Die EBL belastet alle Kundenrech-
nungen seit vielen Jahren mit einer KAL-Abgabe von 0.34 Rp./kWh (exkl. MWSt.). Wie der Vergleich
mit einigen anderen Elektrizitätswerken zeigt, ist dies bei den Privathaushalten die mit Abstand
tiefste Ab-gabe.

Abgaben an das Gemeinwesen (KAL) verschiedener Elektrizitätswerke bei Privathaushalten (Jahr 2024) / Quelle:
https://www.strompreis.elcom.admin.ch/

In den vergangenen Jahren hat die EBL mit der KAL-Abgabe jährlich rund 2 Mio. CHF bei den Kunden
erhoben. Davon hat die EBL rund 0.3 Mio. CHF gemäss bisherigem Konzessionsvertrag an die Gemein-
den als Konzessionsabgabe ausbezahlt. Alle EBL-Gemeinden haben den gleichen Betrag von rund
3 CHF pro Einwohner erhalten.

Nachfolgend ist ersichtlich, dass die von Primeo versorgten Unterbaselbieter Gemeinden eine fast
fünfmal so hohe Konzessionsabgabe von knapp 15 CHF pro Einwohner erhalten haben. Im Laufental
zahlt die BKW den Gemeinden im Mittel über 40 CHF pro Einwohner. Der Vergleich der Konzessions-
abgaben in CHF pro Einwohner gemäss nachfolgender Grafik zeigt deutlich, dass die heutigen Kon-
zessionsabgaben der EBL viel tiefer sind als in anderen vergleichbaren Gemeinden.
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Konzessionsabgaben verschiedener Elektrizitätswerke an die Gemeinden in absoluten Zahlen und in CHF pro Einwohner
(Jahre 2020-2021)

Wie gesagt hat die EBL mit der Erhebung der KAL-Abgabe von 0.34 Rp./kWh bei den Kunden jedes
Jahr rund 2 Mio. CHF resp. im Mittel rund 20 CHF pro Einwohner einkassiert und davon rund 0.3 Mio.
CHF gemäss heutigem Vertrag den Gemeinden auszahlen müssen. Die bei der EBL verbleibenden 1.7
Mio. CHF pro Jahr wurden von der EBL bis anhin für gemeinwirtschaftliche Leistungen wie die Energie-
beratung und die höheren Rückliefertarife für PV-Anlagen verwendet.

Im Art. 6 des neuen Konzessionsvertrags ist nun vorgesehen, dass ab 2026 die Gemeinde selber den
künftigen Betrag der «Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (KAL)» festlegen kann. Die KAL-
Abgabe für das Jahr 2025 musste von der EBL der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom)
bereits auf Ende August 2024 kommuniziert werden und kann nicht mehr geändert werden. Sie be-
trägt unverändert 0.34 Rp./kWh. Die EBL wird die KAL-Abgabe wie bis anhin erheben und neu aber
vollständig den Gemeinden im Folgejahr ausbezahlen. Für die Kunden ändert sich damit bei den
Stromrechnungen im Jahr 2025 nichts. Sie können weiterhin von einer vergleichsweise tiefen KAL-
Abgabe profitieren (siehe Bild 1).

Gemäss Antrag soll in den Jahren ab 2026 der Gemeinderat die Kompetenz erhalten, die Konzessions-
resp. KAL-Abgabe jährlich neu festzulegen. Der Gemeinderat soll dabei den Bereich von 0.3 bis 0.4
Rp./kWh (exkl. MWSt.) einhalten und so den Kunden weiterhin eine eher tiefe und stabile KAL-Abgabe
gewährleisten.

Im Frühjahr 2026 werden gemäss neuem Vertrag von der EBL den Gemeinden somit Konzessionsab-
gaben von rund 2 Mio. CHF ausbezahlt (statt bisher rund 0.3 Mio. vor 2024 und 0.54 Mio. im Jahr
2024). Dies entspricht im Mittel rund 20 CHF pro Einwohner, was gemäss Vergleich mit anderen Ge-
meinden im Bild 2 ein Wert im Mittelfeld darstellt. Gemäss neuem Vertrag erfolgt die Verteilung der
Konzessions-abgabe auf die Gemeinden nicht mehr mit einem einheitlichen Wert pro Einwohner. Neu
wird der effektive Stromverbrauch aller Haushalte und Betriebe der Berechnung für die jeweiligen
Gemeinde zugrunde gelegt. Da der Stromverbrauch pro Einwohner in den Gemeinden sehr unter-
schiedlich ist, wird in Zukunft auch die Konzessionsabgabe bei den Gemeinden stark variieren von
rund 10 bis 36 CHF pro Einwohner (mit einem Mittel von 20 CHF pro Einwohner).

Der mittlere Jahresgewinn der EBL betrug in den letzten fünf Jahren knapp 26 Mio. CHF pro Jahr und
wurde genutzt für die Stärkung des inzwischen ausserordentlich hohen Eigenkapitals. Die Kosten für
gemeinwirtschaftliche Leistungen der Energieberatung und die höheren Rückliefertarife für PV-An-
lagen können somit von der EBL problemlos verkraftet werden, auch wenn diese Dienstleistungen
nicht mehr via KAL finanziert werden.

Für die Gemeinde Zunzgen wird die Konzessionsabgabe von bisher CHF 14'625 (2023) auf rund
CHF 34'300 (Jahresrechnung 2026) steigen. Dies entspricht rund CHF 13 pro Einwohner.
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 Zusammenfassung

Der neue Strom-Konzessionsvertrag mit der EBL wurde den heutigen Gegebenheiten angepasst. Er
soll einen koordinierten und zukunftsgerichteten Ausbau des Elektrizitätsnetzes auf dem Gemeinde-
gebiet ermöglichen. Die Festlegung und die Höhe der Konzessionsabgabe wurde neu geregelt. Im
schweizweiten Vergleich ist die Konzessionsabgabe aus Sicht der Kunden unverändert und weiterhin
eher tief. Aus Sicht der Gemeinden steigt die Konzessionsabgabe von einem sehr tiefen Wert ins
schweizerische Mittelfeld. Die deutlich höhere Konzessionsabgabe für die Gemeinden entsteht auf
Grund des neuen Vertrags, nach welchem die Gemeinden neu die gesamten bei den Kunden erhobe-
nen «Abgaben an das Gemeinwesen (KAL)» erhalten.  Mit dem alten Vertrag verblieben rund 80 %
dieser Abgaben bei der EBL für die Finanzierung von Dienstleistungen, welche sie nun aus ihrem Ge-
winn finanzieren muss.

Antrag: Der Gemeinderat beantragt:

1. Der neue Konzessionsvertrag Elektrizitätsnetz mit der Elektra Baselland Liestal wird
genehmigt und der Gemeinderat ermächtigt, den Vertrag zu unterzeichnen.

2. Die Konzessionsabgabe kann in den Folgejahren vom Gemeinderat im Bereich von 0.3
bis 0.4 Rp./kWh (exkl. MwSt.) festgelegt werden.

5. Beitritt zum Trägerverein Naturpark Baselbiet

 Im Baselbiet soll ein Regionaler Naturpark entstehen. Dazu müssten sich alle 56 Gemeinden im Ober-
baselbiet committen. Da der Naturpark für Zunzgen kein zwingend-verbindliches Thema ist und der
Gemeinderat keinerlei Vorteile im Naturpark für unsere strukturstarke Gemeinde sieht, befürwortet
er den Beitritt nicht und sah, wie in der Oktober-BüZ orientiert, keinen Anlass das Thema aus seiner
Mitte zu traktandieren.

Im Vorfeld an die Dezember-Einwohnergemeindeversammlung ist ein Antrag gem. §68 Gemeinde-
gesetz von vier Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auf der Gemeinde eingegangen mit dem Antrag,
den Beitritt zum Trägerverein Naturpark Baselbiet zu traktandieren, weil die Antragstellenden fin-
den, dass das Anliegen eine sachliche Auseinandersetzung verdient, an der sich die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger beteiligen können.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Antrag direkt zu traktandieren.

In den letzten Wochen wurde das Thema medial intensiv behandelt. Auch wurden von verschiedenen
Seiten diverse Informationsveranstaltungen und Podiumsdiskussionsabende organisiert und durch-
geführt. Daher verzichtet der Gemeinderat auf nähere Ausführungen zum Thema und verweist auf
folgende Unterlagen oder Nachleseorte:

Pro Naturpark: www.naturpark-baselbiet.ch (s. Faktenblatt auf unserer Homepage)

Kontra Naturpark: Komitee Pro Oberbaselbiet (s. Faktenblatt auf unserer Homepage)

Gründe der Initianten pro Naturpark Gründe des Gemeinderats kontra Naturpark

 Naturpärke erhalten die Natur- und Kultur-
landschaft, fördern die Biodiversität, stär-
ken die nachhaltige lokale Wirtschaft und
schaffen Identität

 Mit Projekten können themenvielfältige
Ziele erreicht werden, die von Organisatio-
nen im Park oder auch von Gemeinden –ein-
zeln oder im Verbund –angestossen werden

 Artenförderungsprojekte in Feld, Wald und
Siedlung

 Neophytenbekämpfung

 Die Verwaltung des Naturparks ist ein kos-
tenintensiver Apparat und gleichzeitig ein
undurchsichtiges und ineffizientes Bürokra-
tie- und Regulierungs-Konstrukt

 Von der Geldumverteilung profitieren nur ei-
nige Wenige, während die Mehrheit der Ge-
meinden und Einwohner finanzielle Belas-
tungen und neue, zusätzliche Regulierungen
und Einschränkungen hinnehmen müsste –
ohne Geldrückfluss

 Gesetzliche Bestimmungen verlangen, dass
Naturpärke in der Richt- und Zonenplanung
berücksichtigt werden
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 Förderung von erneuerbaren Energien wie
Sonnen- oder Biomasse-Energie für Land-
wirtschaftsbetriebe

 Förderung lokaler Handwerksbetriebe zur
regionalen Wertschöpfung

 Waldeinsätze und Waldwochen für Schul-
klassen

 Arbeitseinsätze für Erwachsene: Angebote
für Firmen und Vereine

 Plattform für projektbezogene Zusammen-
arbeit zwischen Gemeinden

 Baukultur: Rundgänge durch Dörfer mit gut
erhaltenem, traditionellem Ortsbild

 Viele der Pro-Argumente setzt Zunzgen be-
reits seit Jahren erfolgreich um

 Mit dem Naturparkbeitritt werden Enscheid-
kompetenzen an einen Verein abgetreten
und das eigene Mitspracherecht geschwächt

 Projektumsetzungen werden verkompliziert
 Allfälliger Mehr-Tourismus würde Zunzgen

kaum bis keinen Mehrwert bringen
 Eine bestens etablierte Zusammenarbeit mit

anderen Gemeinden (od. Verbünde/Ver-
bände) kennt Zunzgen schon lange

 Finanzielle Belastung der Gemeinde
(CHF 14'000/Jahr).

 Durch die Beiträge von Kanton und Bund fi-
nanziert der/die Steuerzahler/in den Natur-
park schlussendlich dreifach

Neben den Argumenten gegen den Naturpark ist für den Gemeinderat noch viel ausschlaggebender,
dass die beworbenen Vorteile, die der Naturpark laut Initianten hätte, bereits schon seit vielen Jahren
sehr erfolgreich und in enger und unkomplizierter Zusammenarbeit mit den hiesigen Vereinen und
Institutionen gelebt und umgesetzt werden.

Es wurden zig Projekte, die der Natur- und Kulturlandschaft zu Gute kommen, wie z.B. die Errichtung
von Weihern, die schonende Bewirtschaftung der Wälder sowie des Naherholungsgebietes auf der
Zunzger Hard (z. B. Finnenbahn und Vitaparcours), die Organisation von Waldgängen oder dem Pfle-
gen des Waldlehrpfads etc. unterstützt und umgesetzt.

Diese Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Vereinen oder Institutionen funktioniert sehr gut
und pragmatisch und ist deshalb für alle ein grosser Mehrwert. Daran soll sich auch künftig nichts
ändern. Der Gemeinderat ist immer offen für neue und spannende Projekte und setzt dafür gerne
auch zusätzliche finanzielle Mittel im Rahmen des Budgets ein.

Zur Wertschöpfung unseres Dorfes trägt das hiesige Gewerbe seinen Teil bei. Auch unsere Land- und
Gastwirtschaft ist erfreulicherweise sehr gut aufgestellt und kann sich auch ohne ein Naturpark-La-
bel behaupten und weiter etablieren.

Der Naturpark bringt der Gemeinde Zunzgen keinen Mehrwert. Zunzgen würde zu denjenigen Ge-
meinden gehören, die ein paar wenige Gemeinden, welche vielleicht tatsächlich davon profitieren
können, subventionieren.

Antrag: Der Gemeinderat beantragt den Beitritt zum Naturpark Baselland abzulehnen.

6. Ersatzwahl eines Mitglieds ins Wahlbüro

 Tabea Schärer, Wahlbüromitglied seit 01.07.2020, scheidet aufgrund Wohnortwechsels per
31.01.2025 aus dem Wahlbüro aus.

Die Vakanz muss wiederbesetzt werden, weshalb die Ersatzwahl an der Dezember-Einwohnerge-
meindeversammlung traktandiert wird.

Der Gemeinde liegt bis zum Erstellungszeitpunkt der Einladung keine Kandidatur vor.

7. Verschiedenes / Aufnahme der Jungbürger/innen



EGV 4/2024 | 10. Dezember 2024 Seite 9

Anhänge und Berichte
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5. Beitritt zum Trägerverein Naturpark Baselbiet
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